Informationen
zur Kranken- und Pflegeversicherung
der Studenten (KVdS)

Sie sind auf der Suche nach einer optimalen Versicherung wahrend Ihres Studiums?
Mit diesem Infoblatt informieren wir Sie dariiber, wie Sie von unserer erstklassigen Kranken-
und Pflegeversicherung fir Studenten profitieren kdnnen.

1. Die Familienversicherung hat
Vorrang vor der KVdS

Schon gewusst? Die kostenfreie Familienversiche-
rung ist gegenuber der studentischen Krankenver-
sicherung vorrangig. Sie kann bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahrs liber die Eltern durchge-
fOhrt werden.

Wichtige Voraussetzung: |hr monatliches Ge-
samteinkommen - zum Beispiel aus einer selbst-
standigen Tatigkeit, Zins- oder Mieteinnahmen -
darf 565,00 Euro nicht libersteigen. Bei Aus-
Ubung einer geringfligigen Beschaftigung dirfen
Sie maximal 603,00 Euro monatlich verdienen.

Die Zeiten der Familienversicherung verlangern
sich gegebenenfalls um die Zeit eines Wehr- oder
Wehrersatzdienstes.

Sind Sie tiber lhren Ehepartner familienversi-
chert, besteht keine Altersgrenze. Allerdings
darf auch hier das eigene monatliche Einkommen
die oben genannten Grenzen nicht Ubersteigen.

2. Kranken- und Pflegeversicherung der
Studenten

Sobald Sie nicht mehr die Voraussetzungen fiir
die Familienversicherung erflllen, werden Sie
Mitglied in der KVdS.

Diese gilt fir Sie bis zum Ende lhres Studiums
bzw. langstens bis zum Ende des Semesters, in
dem Sie 30 Jahre alt werden.

Bestimmte Griinde rechtfertigen auch eine Verlan-
gerung der studentischen Kranken- und Pflegever-
sicherung. Wir informieren Sie gern.

3. So werden die Beitrdage berechnet

Als starker Partner bietet die Mobil Krankenkasse
fur die studentische Kranken- und Pflegeversiche-
rung einen besonders giinstigen Beitrag:

Der Beitragssatz fir die studentische Krankenver-
sicherung betragt 10,22 %. Hinzu kommt unser
kassenindividueller Zusatzbeitragssatz von

3,89 %.
n
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Der Pflegeversicherungsbeitrag betragt 3,6 %.
Nach dem Kinderbertiicksichtigungsgesetz zahlen
Kinderlose einen Beitragszuschlag in der Pflege-
versicherung von 0,6 %.

Ausgenommen von dem Zuschlag sind alle Perso-
nen, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Der Beitragszuschlag ist auerdem nicht zu
zahlen, wenn in geeigneter Weise die Elterneigen-
schaft nachgewiesen wird, z. B. mit einer Geburts-
urkunde.

Eltern mit mehreren Kindern werden ab dem zwei-
ten bis zum flnften Kind bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres um jeweils 0,25 % entlastet.

Sie méchten mehr zu den Beitragssatzen in der
Pflegeversicherung erfahren?

Schauen Sie einfach auf unsere Internetseite unter
mobil-krankenkasse.de/pv-beitrag

oder scannen Sie diesen QR-Code:

Gut zu wissen: Als Grundlage fiir die Berech-
nung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeitra-
ge gilt der monatliche BAfoG-Gesamtbedarfswert
von 855,00 Euro.

lhre Beitrage:

Der monatliche Beitrag zur

e Krankenversicherung betragt
120,64 Euro.

Pflegeversicherung liegt bei 30,78 Euro
(ohne Beitragszuschlag) bzw. 35,91 Euro
(mit Beitragszuschlag fir Kinderlose). In
Abhangigkeit von der Kinderzahl kénnen
sich andere Werte ergeben.

Zusatzlich sind aus den folgenden Einnah-
mearten Beitrage zur Kranken- und Pflege-
versicherung zu zahlen:

e gesetzliche inlandische und auslandische
Renten

einmalige und laufende Versorgungsbe-
zige

Arbeitseinkommen aus einer nebenberuf-
lich selbststandigen Tatigkeit, sofern es
neben einer Rente oder einem Versor-
gungsbezug erzielt wird

Uber die Berechnung der Beitrige infor-
mieren wir Sie bei Bedarf gern ausfiihr-
lich. Rufen Sie uns einfach an oder eine
Nachricht tGiber unser Kontaktformular auf

mobil-krankenkasse.de/kontaktformular

4. Zahlung der Beitrage

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die ge-
samten Beitrage fiir ein Semester im Voraus
zu zahlen sind.

Unser Tipp: Erteilen Sie uns eine Einzugser-
maéchtigung oder richten Sie einen Dauerauf-
trag ein. Dann verzichten wir auf die Voraus-
zahlung der Beitrage. Die Beitrdge sind dadurch
jeweils zum 15. eines Monats fiir den Vormonat
fallig.

5. Zuschuss des BAfoG-Amts

Wenn Sie BAfOG beziehen, erhalten Sie einen
monatlichen Zuschuss zur Krankenversicherung
und zur Pflegeversicherung.

Weitere Informationen finden Sie auf bafég.de

Gut zu wissen:
Wir senden lhnen gern eine Bescheini-

gung zur Beantragung der BAf6G-
Zuschiisse fiir die Kranken- und Pflege-
versicherung der Studenten zu.

6. Das ist bei der Einschreibung zu
beachten

Zur Einschreibung benétigt die Hochschule von
uns eine Versicherungsbescheinigung. Diese
Ubermitteln wir der Hochschule auf elektronischem
Weg. Bis die Meldung bei der Hochschule vorliegt,
kdénnen ein oder zwei Tage vergehen.

Sollte Ihre Hochschule noch keine elektronischen
Meldungen verarbeiten kdnnen, senden wir lhnen
gern eine Versicherungsbescheinigung in Papier-
form zu. Diese muss dann bei der Hochschule
vorgelegt werden.

Die elektronische oder schriftliche Versiche-
rungsbescheinigung gilt fiir die gesamte Stu-
dienzeit, soweit keine Anderung des Versiche-
rungsverhaltnisses eintritt.


http://www.bafög.de/

Dies ist beispielsweise der Fall bei

e einem Wechsel der Krankenkasse durch den
Studenten selbst oder durch das Mitglied, Giber
das er familienversichert ist, z. B. Elternteil,
Ehepartner(in),

e einem Wechsel der Hochschule,
e Ende des Studiums/Exmatrikulation.

Die Hochschule wiederum hat der Mobil Kran-
kenkasse die Immatrikulation zu bestétigen und
spater auch die Beendigung des Studiums
mitzuteilen. Wichtige Anderungen sollten Sie uns
allerdings frihzeitig selbst mitteilen.

7. Jobben wahrend des Studiums

Wer dauerhaft arbeitet und nur nebenbei
studiert, muss sich als Arbeitnehmer versi-
chern.

Steht aber das Studium im Vordergrund, kon-
nen Sie weiter in der studentischen Kranken-
und Pflegeversicherung versichert bleiben.

Das ist dann der Fall, wenn

¢ Sie wahrend der Vorlesungszeit nicht
mehr als 20 Stunden/Woche arbeiten,

Sie die Beschaftigung mehr als 20 Stun-
den/Woche nur am Wochenende sowie in
den Abend- und Nachtstunden austiben
und diese zeitlich von vornherein befristet
ist,

Sie nur in der vorlesungsfreien Zeit mehr
als 20 Stunden/Woche arbeiten,

eine Beschaftigung von mehr als 20 Stun-
den/Woche im Voraus auf maximal drei
Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist
(kurzfristige geringfligige Beschaftigung)
und

alle Beschaftigungen mit einer wochentli-
chen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden
innerhalb eines Jahres zusammen hochs-
tens 26 Wochen bzw. 182 Kalendertage
umfassen.

Aus Ihrem Arbeitsentgelt zahlen Sie in diesen
Fallen keine Beitrage zur Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung.

Wichtig: Fir Beschaftigungen als ,Werkstudent*
besteht jedoch grundsatzlich Rentenversiche-
rungspflicht. Die Beitrage behalt Ihr Arbeitgeber
von dem Gehalt ein und fuhrt sie direkt ab.

8. Studium und Praktikum im Ausland

Wer einige Semester im Ausland studiert oder
dort ein Praktikum absolviert und in dieser Zeit
weiterhin in Deutschland immatrikuliert ist, bleibt
weiterhin bei der Mobil Krankenkasse versi-
chert.

Der Versicherungsschutz bleibt ebenfalls beste-
hen, wenn Sie in einem anderen EU-Staat oder
in der Schweiz studieren und lhren Hauptwohn-
sitz weiterhin in Deutschland haben.

Ubrigens: Diirfen wir in dem Land, in dem Sie
studieren mochten, die Kosten fir medizinische
Hilfe nicht oder nicht voll bernehmen, beraten wir
Sie gern Uber einen sinnvollen Krankenversiche-
rungsschutz.

9. Freiwillige Krankenversicherung:
Wenn die KVdS endet

Haben Sie die Altersgrenze Uberschritten, kdnnen
Sie im Rahmen einer freiwilligen Mitgliedschaft
weiterhin den umfangreichen Versicherungsschutz
der Mobil Krankenkasse geniel3en.

Die Hohe der Beitrage ist in diesen Fallen von lhren
Einklinften abhangig. Wir beraten Sie gern.

10. Krankenkassenwahl und -wechsel

Falls Sie zur Mobil Krankenkasse wechseln mdch-
ten, missen Sie grundsatzlich bei der bisherigen
Krankenkasse mindestens 12 Monate (= Bin-
dungsfrist) versichert gewesen sein und eine
Kiindigungsfrist von zwei Monaten zum Ende
des Kalendermonats einhalten.

Erhoht die Krankenkasse ihren Zusatzbeitragssatz,
kann die Mitgliedschaft unter Einhaltung der Kiindi-
gungsfrist gekiindigt werden (ohne Bindungsfrist).

In einigen Fallen ist auch ein sofortiger Kranken-
kassenwechsel mdglich. Wir beraten Sie auch dazu
gern.

11. Duales Studium

Teilnehmer an dualen Studiengdangen werden
den zur Berufsausbildung Beschéftigten
gleichgestellt.

Das bedeutet: Sie unterliegen fir die gesamte
Dauer des entsprechenden Studiengangs der
Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung.

12. lhre Mitwirkungspflichten

Ganz wichtig: Bitte informieren Sie uns tiber Ande-
rungen in lhren Einkommensverhaltnissen, damit
wir lhre Beitrage richtig berechnen kénnen.
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Bitte beachten Sie:

Alle in diesem Infoblatt genannten Werte
gelten ab dem 01.01.2026.

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gern persoénlich.

Sie erreichen uns unter der kostenlosen
Service-Hotline:

0800 255 0800

Oder senden Sie uns eine E-Mail tiber
unser Kontaktformular auf
mobil-krankenkasse.de/kontaktformular

Weitere Informationen zu unseren erstklas-
sigen Leistungen und Services finden Sie
auf mobil-krankenkasse.de



http://www.mobil-krankenkasse.de/

